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Richtplan-Gesamtüberarbeitung 01

Der gesamthaft überarbeitete Richtplan 01 wurde von der Regierung am 23. April 
2002 erlassen und vom Bundesrat am 15. Januar 2003 genehmigt. Er löste den Richt-
plan 1987 und den Richtplannachtrag 1997 vollständig ab.

Richtplan-Anpassung 04

Die Anpassung 04 des Richtplans wurde von der Regierung am 24. August 2004 er-
lassen und vom UVEK am 13. Dezember 2004 genehmigt.

Richtplan-Anpassung 05

Die Anpassung 05 des Richtplans wurde von der Regierung am 28. Juni 2005 erlas-
sen und vom UVEK am 7. Oktober 2005 genehmigt.

Richtplan-Anpassung 06

Die Anpassung 06 des Richtplans wurde von der Regierung am 20. Juni 2006 erlas-
sen und vom UVEK am 17. Oktober 2006 genehmigt.

Richtplan-Anpassung 07

Die Anpassung 07 des Richtplans wurde von der Regierung am 18. September 2007 
erlassen und vom UVEK am 12. Dezember 2007 genehmigt.

Richtplan-Anpassung 08

Die Anpassung 08 des Richtplans wurde von der Regierung am 1. Juli 2008 erlassen 
und vom UVEK am 16. September 2008 genehmigt.

Richtplan-Anpassung Herbst 08

Die ausserordentliche Anpassung Herbst 08 des Richtplans wurde von der Regierung 
am 12. Mai 2009 erlassen und vom UVEK am 20. August 2009 genehmigt.
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Richtplan-Anpassung 09

Die Anpassung 09 des Richtplans wurde von der Regierung am 30. Juni 2009 erlas-
sen und vom UVEK am 7. Januar 2010 genehmigt.

Richtplan-Anpassung 10

Die Anpassung 10 des Richtplans wurde von der Regierung am 31. August 2010 er-
lassen und vom UVEK am 13. Dezember 2010 genehmigt.

Richtplan-Anpassung 11

Die Anpassung 11 des Richtplans wurde von der Regierung am 30. August 2011 er-
lassen und vom UVEK am 15. Februar 2012 genehmigt.

Die vorliegende Richtplan-Fassung umfasst den gesamthaft überarbeiteten Richtplan 
01 (Januar 03) sowie die Anpassungen 04 (Dezember 04), 05 (Oktober 05), 06 (Ok-
tober 06), 07 (Dezember 07), 08 (September 08), Herbst 08 (August 09), 09 (Januar 
10), 10 (Dezember 10) und 11 (Februar 12).

Richtplan-Anpassungen 2012 ff.

Damit der Richtplan den Bezug zur Wirklichkeit nicht verliert, wird er regelmässig 
überprüft und nötigenfalls überarbeitet. Teilweise Anpassungen werden periodisch 
vorgenommen. Eine Gesamtüberarbeitung erfolgt in der Regel alle zehn Jahre.
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